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Am 10.03.2010 wurde für das Grundstück Vor dem Delftor 6 (Diskothek Cheyenne Club) ein
Antrag auf Nutzungsänderung eingereicht. Geplant ist die Umnutzung von Teilflächen der
Diskothek zu einem Spielcenter, bestehend aus drei Spielhallen mit einer Spielfläche von
insgesamt ca. 375 m² und einer Nutzfläche von ca. 427 m².

Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr.
31, 3. Änderung. Die Art der baulichen Nutzung ist festgesetzt als Gewerbegebiet. Gemäß §
8 BauNVO sind Vergnügungsstätten, wie bspw. Diskotheken und Spielhallen in Gewerbege-
bieten nicht allgemein zulässig. Sie können jedoch gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 ausnahmsweise
zugelassen werden.

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31, 3. Änderung war bereits eine Diskothek im
Gewerbegebiet vorhanden. Deshalb wurde diese Art von Vergnügungsstättennutzung durch
eine textliche Festsetzung im entsprechenden Gewerbegebietsteil allgemein zugelassen.

Eine rechtliche Überprüfung dieser Festsetzung des Bebauungsplanes hat ergeben, dass
die Zulässigkeit von Spielhallen nicht eindeutig geregelt ist. Aus der Festsetzung und der
dazugehörigen Begründung ist erkennbar, dass die Vergnügungsstätten Diskotheken allge-
mein zulässig sein sollen. Aus der Formulierung der Festsetzung lässt sich nicht eindeutig
ablesen, ob auch andere Vergnügungsstätten allgemein zulässig sein sollen. Die Begrün-
dung enthält diesbezüglich keine Aussagen. Es spricht somit einiges dafür, dass mit der
Festsetzung der allgemeinen Zulässigkeit von Vergnügungsstätten im Bebauungsplan auch
Spielhallen mit umfasst sind.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass Spielhallen im Bereich GE 2 (s. Anlage) des Bebau-
ungsplanes Nr. 31, 3. Änderung allgemein zulässig sind.








